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Beschluss 

 
 

A.  
 

Die ordnungsgemäße Besetzung der 1./6. Strafkammer ist über die nächsten Wochen nicht gewährleistet. 
 
 

B. 
 

Die richterliche Geschäftsverteilung wird aus den unter A. genannten Gründen und zum Ausgleich 
unterschiedlicher Belastungen wie folgt geändert: 
 
I.  Besetzung der Kammern 
 
Im Punkt  
 
 Besetzung der Kammern 
 
wird die richterliche Geschäftsverteilung wie folgt geändert: 
 

1. Richter Richter wird mit Wirkung zum 12.12.2025 mit einem AKA von 0,25 Mitglied der 1./6. Großen 
Strafkammer. Mit einem AKA von 0,75 bleibt er Mitglied der 4. Zivilkammer.  
 
Die Arbeitskraftanteile, mit denen die 1./6. Strafkammer an den Turnuskreisen teilnimmt, bleiben 
angesichts der derzeitigen Belastung unverändert. 

 
2. Die Regelung aus dem ÄB 15-25, wonach abweichend von Ziffer A. I. 1. c) cc) Rn. 10 des 

Jahresgeschäftsverteilungsplans der 4. Zivilkammer die jeweils zum Monatsbeginn neu eingehenden 
bis zu 11 T-Sachen, für die keine Sonderzuständigkeit einer anderen Zivilkammer besteht, vorrangig 
zugeteilt werden, wird mit Wirkung zum 12.12.2025 aufgehoben. 

 
 
Die betroffenen Kammern sind danach wie folgt besetzt:   
  
 4. Zivilkammer (ab dem 12.12.2025) 
 Vorsitzende:   Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Kubillus (0,675) 
 weitere Mitglieder   Richter am Landgericht Bölscher 
      Richter Richter (0,75) 
 

1./6. Strafkammer (ab dem 12.12.2025) 
Vorsitzender:   Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Frommeyer (0,90) 
weitere Mitglieder:  Richterin am Landgericht Both 
     Richter am Landgericht Storck 
     Richter Richter (0,25) 
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Osnabrück, den 11.12.2025 
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